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FRANZÖSISCHE REPUBLIK 

 
Ministerium für den ökologischen 

und solidarischen Wandel 
 

 

 

 
Dekret Nr. […] vom […] 

über die Änderung der Liste der Verfahren zur Gewinnung genetisch veränderter 
Organismen, die herkömmlich angewendet wurden, ohne nachweislich die öffentliche 

Gesundheit oder die Umwelt zu schädigen. 
 

NOR-NR.: […] 
 
 
 
 

Betroffene Zielgruppen: Unternehmen, Forschungsinstitute und andere Strukturen, die 
Organismen, die durch genetische Veränderung gewonnen wurden, oder deren Produkte 
entwickeln, verwenden oder vermarkten, Landwirte. 
Gegenstand: Änderung der Liste der Verfahren der genetischen Veränderung, die herkömmlich 
angewendet wurden, ohne nachweislich die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt zu schädigen. 
Inkrafttreten: Der Text tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.  
Hinweis: Mit dem Dekret wird die Liste der Verfahren der genetischen Veränderung geändert, die 
herkömmlich angewendet wurden, ohne nachweislich die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt 
zu schädigen, um den Status der Verfahren der Zufallsmutagenese zu spezifizieren. Genetisch 
veränderte Organismen, die durch in dieser Liste aufgeführte Verfahren gewonnen wurden, 
unterliegen nicht den Bestimmungen in Titel III von Buch V des gesetzgeberischen Teils des 
Umweltgesetzbuchs sowie seinen Artikeln L. 125-3 und L. 515-13. 
Verweise: Das durch dieses Dekret geänderte Umweltgesetzbuch kann in seiner sich durch diese 
Änderung ergebenden Fassung auf der Website von Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 
abgerufen werden. 
 
 
Der Premierminister,  
 
gestützt auf den Bericht der Ministerin für den ökologischen und solidarischen Wandel,  
 
gestützt auf die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 
2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates; 
 
gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft und insbesondere auf die 
Notifizierung Nr. …; 



gestützt auf das Umweltgesetzbuch, insbesondere Artikel L. 531-2 und D. 531-2;  
 
 
gestützt auf die Stellungnahme des Hohen Rates für Biotechnologien vom […]; 
 
gestützt auf die öffentliche Konsultation vom […] bis zum […] gemäß Artikel L. 123-19-1 des 
Umweltgesetzbuchs, 
 
erlässt folgendes Dekret: 

Artikel 1 
 

Artikel D. 531-2 des Umweltgesetzbuchs wird wie folgt geändert:  
 
1. Im ersten Absatz werden nach den Worten „dass sie zu einer genetischen Veränderung 
führen“ die Worte „oder die herkömmlich angewendet wurden, ohne nachweislich die 
öffentliche Gesundheit oder die Umwelt zu schädigen“ eingefügt; 
 
2. Absatz 2 a erhält folgenden Wortlaut:  
„a) Zufallsmutagenese, mit Ausnahme der In-vitro-Zufallsmutagenese, bei der in vitro 
kultivierte Pflanzenzellen chemischen oder physikalischen Mutagenen ausgesetzt werden“. 
 

Artikel 2 
 
Pflanzenkulturen, die durch ein Verfahren der In-vitro-Zufallsmutagenese gemäß 
Artikel D. 531-2 Absatz 2 a des Umweltgesetzbuchs in seiner sich aus dem vorliegenden 
Dekret ergebenden Fassung gewonnen und gesät bzw. gepflanzt wurden, bevor sie in eine durch 
Erlass des Landwirtschaftsministers festgelegte Liste eingetragen wurden, in der die Sorten 
aufgeführt sind, deren Eintragung in den Katalog gestrichen wurde oder welche die 
Voraussetzungen für eine solche Streichung erfüllen, können zu Ende geführt werden.  

 
Artikel 3 

 
Die Ministerin für ökologischen und solidarischen Wandel, der Minister für Landwirtschaft und 
Ernährung, die Ministerin für Hochschulbildung, Forschung und Innovation sowie der Minister 
für Wirtschaft und Finanzen werden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich mit der 
Durchführung des vorliegenden Dekrets beauftragt, das im Amtsblatt der Französischen 
Republik veröffentlicht wird. 
 
 
 

 
Geschehen am […]. 
 
Edouard PHILIPPE 
 
 
Im Namen des Premierministers: 
 
Die Ministerin für ökologischen und solidarischen Wandel, 
 
Elisabeth BORNE 



 
 
Der Minister für Landwirtschaft und Ernährung, 
 
Didier GUILLAUME 
 
 
Die Ministerin für Hochschulbildung, Forschung und Innovation, 
 
Frédérique VIDAL 
 
 


